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, füR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ Stllb.ndn, I 

Telephon S7 56 SS 

Zl. 50.004/30-4/0/1-74 

B e a n t w 0 r t u ng 

der Anfrage der Abgeordneten Dro 

Wiesinger und Genossen an die Frau 

Bundesminister für Gesundheit und 

Umweltschutz betreffend die Beschäf­

tigung philippinischer Krankenschwe­

stern in Österreich (No 0 17[*0/ J -NR/1974) 

In d'er gegenständlichen Anfrage 'olerden an mich fol­

gende Fragen gerichtet: 

"10 lvieviele philippinische Krankenschwestern sind 

derzeit in Österreich tätig? 

2& Wird überprüft i ob der Äusbildungsstand dieser 

, Schwestern den entsprechenden Bestimmungen des 

Krallkenpflegegesetzes entspricht? 

30 \verd~n vor der Aufnahme der Tätigkeit' dieser 

Schwestern Sprachprüfungen durchgeführt, um zu 

verhindern, daß durch sprachliche Mißverständnisse 

unter Umständen medizinische Fehlleistungen ent­

stehen?" 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Zu 1,,: 

Derzeit sind in Österreich 47 ~hilippinische Kran­

kenschwestern im Krankenpflegefachdienst tätigo 

Zu 20: 

Auf' Grund der zwingenden Bestimmungen des Bundesge­

setzes vom 22~ März 1961~ BGB1;Nr; l02~ betreffend 
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die Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der 

medizinisch-technischen Dienste und der Sanitäts­

hilfsdienste, in der Fassung der Bundesgesetze 

BGBloNr" 257/1967, BGBloNr" 95/1969, BGBloNr .. 349/ 
1970 und BGBloNr" 197/1973, ist die Ausübung des 

Krankenpflegefachdienstes nur auf Gr'und eines il1 

Österreich erworbenen Diploms, eines diesem gleich-

geachteten außerhalb Österreich erworbenen Zeugnisses 

bzw o im nahmen einer gemäß § 52 Cl legocit .. vom Bun­

desministerium für Gesundheit und Umweltschutz er­

teilten Bewilligung gestattet" 

Gemäß § 15 Abs o J legocito sind außerhalb Osterreichs 

erworbene Zeugnisse über eine erfolgreich abgeschlos­

sene Krankenpflegeausbildung vom Bundesministerium 
. f' 

für Gesundheit und Umweltschutz nach Anhörung der ge-

setzlichen Interessenvertretung der Dienstnehmer als 

österreichischen Diplomengleichwcrtig anzuerkennen, 

wenn die Ausbildung im. Ausland die für die Ausübung 

des Krankenpflegeberufes in Österreich erforderlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt hat. Das Bun­

desministerium für Gesundheit und Umweltschutz kann 

die Anerkennung eines außerhalb Österreichs erworbe­

nen Zeugnisses an die Bedingung knüpfen, daß die im 

Ausl~nd zurückgelegte Ausbildung in Krankenanstalten, 

, an denen Krankenpflegeschulen bestehen, ergänzt wird , i 
und der Anerkennungswerber eine Ergänzungsprüfung mit 

Erfolg ablegt .. 

Auf Grund der vorliegenden Unterlagen konnte im Ein­

vernehmen mit der zuständigen Interessenvertretung 

die Krankenpflegeausbildung der philippinischen Kran-
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kenschwestern als derösterreichischen Ausbildung 

gemäß den Bestimmungen des Krankenpflegegesetzes 

bzw o der Ersten Krankenpf'legever:ordnung gleichwer­

tig angesehen und in allen Fällen eine Arierkennung 

des Diploms gemäß § 15 Abs. 3 leg.cit. ausgespro-

ehen -Werden. '. 
Zu 3.: 

Bereits auf' Grund der zwingenden Bestimmung des 

§ 52 Abs. I leg.cit. berechtigen außerhalb Öster­

reichs erworbene Diplofue bzw. Zeugnisse, die als 

österreichischen Krankenpflegediplomen gleichwer­

tig anerkannt worden sind, zur Beruf'sausübung nur 

dann, wenn außerdem die zur Erfüllung der Berufs­

pflichten nHtigen Kenntnisse in der deutschen 

Sprache vorliegen; hierübe~ hat das Bundesministe­

rium für G.esundhei t und Umh'el tschutz nach Anhören 

der gesetzlichen Interessenvertretung der Dienst­

nehmer zu entscheiden. 

Es wurden in Vollziehung der angeführten gesetzli­

chen Bestimfuungen in sämtlichen Fällen auf' Grund 

von entsprechenden Sprachprüfungen die zur Erfül­

lung der Berufspflichten nötigen Kenntnisse in der 

deuts9hen Sprache als vorhanden festgestellt. 

Dem Bundesministerium für Gesundheit und Um,~el t~ 

schutz wurde auch bisher kein Fall bekannt, in dem 

durch sprachliche Mißverständnisse die Gefahr rnedi­

zini~che~ Fehlleistungen im Zusammenhang mit dem 

Einsatz philippinischer Krankenschwestern gegeben 

war .. 

~. C 
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Die derzeit in Österreich tätigen 47 philippinischen 

Krankensch'\"esternsind an Krankenanstalten der Stadt 

Wien beschäftigt. Darüber hinaus zeigen sich auch be­

reits'andere, private Krankenanstalten an deren Ein­

satz interessiert, wie z.B. die Krankenanstalt de~ 

Barmherzigen Brüder in Wien, die für weitere 6 philip­

pinische Krankenschwestern Ansuchen um Anerkennung 

bzwo Gleichachtung ihrer Diplome eingebr~cht hat. 

Der Bundesminister: 

I· 
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